
 

 

 
 
 

 
Überörtliche Rechnungsprüfung der Jahresrechnungen 2005 – 2009 der Stadt Lauf a.d.Peg. ; 
Erledigung der Textziffern 
 
Anlagen 
1 Interne Mitteilungen i. Abl. 
1 Zusammenstellung zu TZ 11-14 
1 Kopie Beschlussbuchauszug vom 25.10.12 
 
 
Sehr geehrter Herr Schön, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
zum o. g. Schreiben wird folgendes mitgeteilt: 
 
TZ 6 und 20 a 
Die betroffenen Fachbereiche wurden nochmals erinnert und auf den Vollzug hingewiesen. 
Wir werden weiter berichten, sobald hierzu Stelllungnahmen vorliegen. 
 
TZ 7 und 9 
Hierzu wird nochmals auf die Stellungnahmen/Erledigungen des zuständigen FB 4 hingewiesen, die bereits 
vorgelegt wurden. Es haben sich hierzu keine neuen Erkenntnisse ergeben; Weiteres wurde nicht veranlasst. 
 
TZ 8 
Zur Erledigung ist ein Vermerk des zuständigen Fachbereichs 5.1 vom 14.05.2012 beigefügt. 
 
TZ 11-14 
Es handelt sich hierbei ausschließlich um Erledigungspunkte zu EDV-spezifischen Problematiken.  
 
Seitens der hauseigenen IT-Abteilung wurde daher ein umfangreicher Erledigungsbericht beigefügt, der zu 
allen Punkten ausführlich Stellung nimmt bzw. die Erledigung anzeigt. 
 
Der Erlass der IT-Dienstanweisung ist derzeit im Gang; sie wird nach Ausfertigung und Beschlussfassung vor-
gelegt werden. 
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TZ 18 
Sämtliche Stundungsvorgänge wurden überprüft und in mehreren Fällen wurden die Stundungen wegen Weg-
falls der Stundungsgründe oder mangelnder Rechtmäßigkeit aufgehoben. Eine Kopie des entsprechenden 
Stadtratsbeschlusses vom 25.10.12 ist beigefügt. 
Teilweise wurden die angeforderten Beiträge inzwischen auch bezahlt. In zwei Fällen wird die Aufhebung durch 
beauftragte Rechtsanwaltskanzleien angezweifelt; hier stehen noch die abschließenden Prüfun-
gen/Verhandlungen aus. 
  
 
Wir bitten um Anerkennung der Prüfungserledigungen bzw. weitere Mitteilung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Karin Wamser 
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